
Schwimm-Sport-Club „Sparta“ 1900 e. V. (SSC Sparta) 
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, VR- Nr. 5518 

Geschäftsstelle: Rhönstraße 117, 60385 Frankfurt am Main, Tel. (069) 90 437 105, Telefax: (069) 90 437 106 

Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse BIC: HELADEF1822 IBAN: DE02 5005 0201 2428 96 
Gläubiger – ID: DE25 ZZZ0 0001 0500 29 

Internet: www.ssc-sparta.de, e-mail: sparta@schwimmzentrum-frankfurt.de 

Nur bei vollständig ausgefüllter Anmeldung tritt die Mitgliedschaft in Kraft! 

Alle personenbezogenen Daten werden im SSC Sparta nur vereinsintern und nur für eigene Vereinszwecke verwendet! 
Eine Weitergabe der Daten, auch auszugsweise an Dritte, erfolgt in keinem Fall! 

 

 

 

A N M E L D U N G 
Name(n): …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vorname(n): …………………………....... m w Geb. Datum: …………………… 

Vorname(n): …………………………....... m w Geb. Datum: …………………… 

Vorname(n): ……………………………… m w Geb. Datum: …………………… 

Vorname(n): ……………………………… m w Geb. Datum: …………………… 

 

Straße:  …………………………………………………………………………………………………………… 

PLZ:  ………………………….......     Wohnort:  …………………………………………………………… 

Beruf: ………………………….......     Staatsangehörigkeit:  ……………………………………………... 

Telefon privat:  ………………………….......    e-mail: ………………………………………………………………. 

Telefon mobil: …………………………....... 

Bei Mitgliedern der Tauchabteilung wird eine zusätzliche Gebühr von      50 € für die volle Mitgliedschaft oder 

      25 € für die Halbmitgliedschaft fällig. 

 Geben sie bitte bei Mehrfachanmeldungen alle Familien- und Vornamen mit Geburtsdatum an. 

 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den SCHWIMM-SPORT-CLUB „SPARTA“ 1900 e.V. widerruflich, den von mir/uns 

zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag (siehe Anlage - Rückseite der gelben Seite der Anmeldung) zu Lasten 

 
bei der ……………………………………………………… BIC: ………………………………………………….. 

IBAN .………………………………………………............ Kontoinhaber: ……………………………………... 

mittels Lastschrift einzuziehen. 

…………………………………………. ………………………………………………………………….. 
(Ort, Datum) (Unterschrift/en des Kontoinhabers/der Kontoinhaber/in) 

 
 

Der Beitrag wird vierteljährlich abgebucht. 

Die Aufnahmegebühr wird mit der ersten Beitragserhebung des ersten Bankarbeitstages des Quartals einge- 

zogen. Die Clubhausumlage für Erwachsene wird mit der Beitragsrechnung jeweils zum Jahresbeginn 

eingezogen. 

Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft soll beginnen ab sofort am ................................................... 

 
Mit nachstehender Unterschrift erkenne ich die Bedingungen (Auszug aus der Vereinssatzung des SCHWIMM- 

SPORT-CLUB „SPARTA“ 1900 e.V.) auf der Rückseite der gelben Seite der Anmeldung an: 

 
 

……………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 
(Ort, Datum) (bei Minderjährigen Name und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

Blatt 1 (weiß) SSC Sparta, Blatt 2 (gelb) neues Mitglied 

http://www.ssc-sparta.de/
mailto:sparta@schwimmzentrum-frankfurt.de
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Auszug aus der Vereinssatzung des 

SCHWIMM-SPORT-CLUB „SPARTA“ 1900 e.V. (SSC SPARTA) 
 

§ 6 (2) Außerordentliche Mitglieder sind jugendliche Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Alle 

anderen Mitglieder sind ordentliche Mitglieder. 

 
§ 11 (1) Alle ordentlichen und  außerordentlichen Mitglieder  bezahlen  einen jährlichen  Mitgliedsbeitrag. Neu 

aufgenommene Mitglieder zahlen mit dem ersten Beitrag eine einmalige Aufnahmegebühr. 

 
§ 13 (2)  Die Mitgliedschaft kann  durch  schriftliche  Austrittserklärung  des  Mitglieds  jeweils  unter Einhaltung 

einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Halbjahres (01. Januar oder 01. Juli) gekündigt werden. Die 

Kündigung ist an den Vorstand zu richten. 

 

 

Aus haftungsrechtlichen Gründen weist der Vorstand auf Folgendes hin: 

Während der gemäß Trainingsplan durchgeführten Übungsstunden für Vereinsmitglieder in den Hallenbädern der 

Stadt Frankfurt am Main führt der/die jeweilige vom Verein beauftragte Übungsleiter/in die Aufsicht. Dies gilt 

jedoch nur während des Übungsbetriebes am bzw. im  Schwimmbecken.  Außerhalb  des  Übungsbetriebes 

haftet jedes Vereinsmitglied eigenverantwortlich im Rahmen der Badeordnung. 

Der Mitgliederausweis ist vor dem Betreten der Übungsstunde unaufgefordert vorzuzeigen und berechtigt 
nur zur Teilnahme am Vereinstraining! 

 

Hält sich beispielsweise ein Mitglied vor oder nach der Übungsstunde im Bad außerhalb des Tätigkeitsfeldes des 

Übungsleiters/ der Übungsleiterin auf, erlischt die Haftung des Vereins. 

 

Wir bitten, hiervon Kenntnis zu nehmen und empfehlen nachdrücklich den Eltern unserer minderjährigen 

Mitglieder, ihre Kinder anzuhalten, vor und nach der Schwimmstunde ohne Umweg im Bad von den Kabinen zum 

Schwimmbecken zu gehen und ebenso den Rückweg anzutreten. Dies gilt für alle Schwimmbäder! 

 

Das Freie Schwimmen ist nur zulässig, wenn gleichzeitig mindestens ein/e Übungsleiter/in des Vereins anwesend 

ist, der/die die Badeaufsicht ausübt. Den Anweisungen des Übungsleiters/ der Übungsleiterin ist Folge zu leisten! 

 

Der Verein ist nicht verantwortlich für die kurz- oder längerfristige Schließung von Hallenbädern. Dies geschieht 

meist aus technischen Gründen wegen dringender Instandsetzungs- oder Sanierungsarbeiten. Wir sind  leider 

nicht immer in der Lage, geeignete Ersatzlösungen anzubieten. Auch können wir nicht immer alle Mitglieder 

rechtzeitig vorher informieren. Sobald wir von einer Badschließung Kenntnis erlangen, stellen wir die 

entsprechenden Informationen auf unsere Homepage unter www.ssc-sparta.de 

 

 

Mitgliedsbeiträge im SSC Sparta 

Die Mitgliedsbeiträge im SCHWIMM-SPORT-CLUB „SPARTA“ 1900 e. V. (SSC Sparta) betragen ab 

01. Januar 2017 gemäß dem Beschluss der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 22. April 2016: 
 

Einmalige Aufnahmegebühr:  Mitgliedsbeitrag:  

 
monatlich 

 

 
vierteljährlich 

eine Person 20,00 € Kinder und Jugendliche *   8,50 € 25,50 € 

zwei Personen 30,00 € Erwachsene 10,00 € 30,00 € 

Familien-/Mehrfachanmeldungen 40,00 € Ehepaare 16,00 € 48,00 € 

 
Clubhausumlage (jährlich): 

 Familien * 18,00 € 54,00 € 

Erwachsene   10,00 € * Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre 

 
Clubhaus: Franziusstraße 35, 60314 Frankfurt am Main Der Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt vierteljährlich! 

http://www.ssc-sparta.de/
mailto:sparta@schwimmzentrum-frankfurt.de
http://www.ssc-sparta.de/

